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Mitteilung zur Kenntnis 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13-3 Bürgermeister- und Presseamt 13-3/145/2026 
 

Städtepartnerschaft Erlangen-Besiktas: Genehmigung eines Folge-Projekts ORTAK 
„Hand in Hand – Förderung der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen im 
Katastrophenschutz 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 18.03.2026 Ö Kenntnisnahme  

 

 
Beteiligte Dienststellen 

  
 

 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 

 

II. Sachbericht 

In den Jahren 2024 und 2025 konnte 13-3 mit Fördermitteln in Höhe von rund 23.000,- € aus dem Pro-
gramm ORTAK (türkisch für Gemeinsam) von SKEW/Engagement Global und der Mercator-Stiftung zwei 

Fachaustausche im Bereich Katastrophenschutz/Erdbebenhilfe zwischen Erlangen und Besiktas realisie-

ren. Der HFPA wurde in seiner Sitzung am 14.01.2026 mit zwei Dokumentationen über den Erfolg des 

Projekts informiert.  
Auf dringende Bitte der türkischen Seite nach Fortführung der Zusammenarbeit in diesem Bereich wurde 

im Januar 2026 ein weiterer Antrag zu o.g. Thema bei SKEW/Engagement Global gestellt. Der Schwer-
punkt in diesem Jahr ist ein Austausch von haupt- und ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen in Erlan-

gen und in Besiktas sowie ein einwöchiger Trainingsworkshop der international erfahrenen Hundetraine-
rin des BRK in Besiktas.  

Der Antrag wurde Ende Februar genehmigt, der erste Austausch in Erlangen wird von 15. -19.4.2026 statt-
finden. 

 Dass Projekt hat einen Finanzumfang von 26.576,64 €, davon werden 90 % (= 23.918,98 €) von 
SKEW/Engagement Global übernommen. Der Eigenbeitrag der Stadt Erlangen als Antragstellerin beträgt 

2657,66 € und wird aus dem Budget für Internationale Beziehungen genommen.  
Die Voraussetzungen nach Art. 69 GO wurden geprüft. Es handelt sich um keine neue Aufgabe, sondern 

um die Fortführung bestehender Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaft Erlangen-Besiktas. Die 

geplanten Ausgaben sind notwendig, da die zugesagten Drittmittel zwingend eine Eigenbeteiligung in 
Höhe von 10 % voraussetzen. 
Die Fortführung des Projekts ORTAK sind unaufschiebbar aufgrund der unverrückbaren Fristen für das 
Jahr 2026 des Förderprogramms von SKEW und Engagement Global.  

  
 
 
 
  

 
III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

IV. Zum Vorgang 
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